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Einen für eine Ordensregel auf den ersten Blick
überraschend breiten Platz nehmen die Strafbestim¬
mungen St. Benedikts ein. In unseren Deklarationen
kommt wie zur Begründung dieser Tatsache das
immer wieder durch die Erfahrung bestätigte und
darum beherzigenswerte Wort vor: non tarn peccata
quam peccata inpunita ruinam monasterii parant.
Zu weitgehendes Nachgeben und Zuwarten gegen
dauernde Fehler und Schwächen einzelner, gegen
eindringende regelwidrige Gewohnheiten wird gar oft
zum großen Schaden, zum Unrecht an der Gesamt¬
heit wie an Einzelnen, zur schweren Anklage gegen
den Oberen. Der Abt wird sich diesem vielleicht
schwersten Teile seiner Pflichten, dem Mahnen und
Strafen im Hinblick auf die besondere Schwere der
Verantwortung in Zukunft nicht entziehen und
gemäß den Weisungen der hl. Hegel und der bis¬
herigen declar. 25 die angegebenen Mittel anzuwenden
sich nicht scheuen.
Der wahre Mönch wird auch in Ausübung eines

Amtes, mag dessen Führung an sich vom Abt oder
von anderen kirchlichen und weltlichen Stellen ge¬

regelt und kontrolliert werden, z. B. in der Seelsorge,
in der Jugenderziehung, im Unterricht, in der Leitung
eines Wirtschafts- oder Verwaltungsamtes, gerne
vom Abte sich Weisungen geben lassen, die
dieser am ehesten im Sinne einer möglichst
zielstrebigen, klaglosen und darum erfolg¬
reichen Zusammenarbeit aller Mitbrüder er¬
teilen kann. Gar zu leicht und zum großen Scha¬
den des Erfolges wie der Arbeitsfreude kommt es
sonst bei den nun einmal möglichen Verschieden¬
heiten der Anschauungen und Anlagen, bei den nicht
selten nach verschiedenen Richtungen hin liegenden
Interessen der einzelnen Tätigkeits- und Wirtschafts¬
zweige zu großen Schwierigkeiten, zu be¬
klagenswertem sachlichen und persönlichen
Aneinandervorbei- wenn nicht Einander-
ent ge genarbeite n.
Bezüglich der im Protokoll (2. Sitzung) verzeich-

neten Nichtbeiziehung von eigenen Konventsver¬
tretern neben den Äbten sei erklärt, daß der gefertigte
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